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Der ZDS als Gewerkschaft und Fachverband veranstaltet viele 
Sitzungen, Schulungen und Tagungen im Laufe eines Jahres. 
Ganz besondere Sitzungen sind dabei die des Zentralverband-
stages, welcher in den geraden Jahren stattfindet. Der ZV-Tag 
und seine Delegiertenversammlung ist das höchste Gremium 
des ZDS und ausschließlich hier können der 1. Vorsitzende 
und seine beiden Vorstandskollegen für die Bereiche Technik/
Bildung und Finanzen/Verwaltung gewählt werden. Ebenfalls 
kann die Delegiertenversammlung des ZV-Tags über die Än-
derung der ZDS-Satzung entscheiden. Was passiert aber in 
den ungeraden Jahren im Verband? In diesen Jahren finden 
die Delegiertenversammlungen der Regionalverbände statt, 
auf den sogenannten Regionalverbandstagen. Auch das Jahr 
2025 ist so ein Jahr, in dem alle fünf Regionalverbände wieder 
einen RV-Tag abhalten. 

In diesem Jahr finden in den Regionalverbänden Mitte, Nord, 
Südost, Südwest und West die jeweils 10. Regionalverband-
stage statt – ein Jubiläum. Der RV-Tag bzw. seine Delegier-
tentagung hat mehrere Aufgaben. Zum einen werden alle 
vier Jahre (also auf jedem zweiten RV-Tag) der bzw. die Re-
gionalsekretär/Regionalsekretärin gewählt und jedes Jahr die 
beiden Vorstandskollegen, die Stellv. Technik/Bildung und 
die Stellv. Finanzen/Verwaltung. Weiterhin wird auf dem Re-
gionalverbandstag über Beschlüsse abgestimmt, welche für 
den jeweiligen RV bindend sind. Dabei muss darauf geach-
tet werden, dass kein Beschluss des ZV-Tags und kein Sat-
zungspunkt ausgehebelt wird. Dies ist nicht möglich. Neben 
den Beschlüssen und Wahlen werden auch Geschäftsberich-
te vom Vorstand entgegengenommen und es kann in einer 
Aussprache und bei Diskussionen über Entscheidungen und 
den Weg des Vorstands debattiert werden.

In den Regionalverbänden, in denen in einem Bundesland 
mehrere Bezirksgruppen sind, werden die Landessprecher 

alle zwei Jahre von der Delegiertenversammlung des RV-Tags 
gewählt. Diese Landessprecher vertreten dann die Bezirks-
gruppen und das jeweilige Bundesland im erweiterten Zen-
tralvorstand auf Bundesebene. 

Natürlich gibt es für so einen Regionalverbandstag auch im-
mer einen festlichen Rahmen und wir konnten in diesem 
Jahr bereits die RV-Tage in den Regionalverbänden Nord, 
West und Südwest erleben, auf denen z.B. die Partner und 
Aussteller einen schönen Rahmen für die Sitzungen boten. 
Auch die öffentlichen Festveranstaltungen, auf denen gela-
dene Grußwortsprecher ihre Worte an die Delegierten und 
Teilnehmenden richten und auf denen Verabschiedungen 
von ehemaligen Mitgliedern des Regionalverbandsvorstands 
vorgenommen werden, machen die Regionalverbandstage 
zu etwas ganz Besonderem. 

Der Regionalverbandstag RV Nord am zweiten Wochenen-
de im Februar, fand in der Gründungsstadt des ZDS, in Berlin, 
statt. Hier hatten sich am 19. und 20. Mai 1907 37 Delegierte 
getroffen, um den „Centralverein der Schornsteinfegergesel-
len Deutschlands” zu gründen. Die Veranstaltung an sich fand 
in einer sogenannten „Hidden Location“ statt. Dabei handelt 
es sich um eine Veranstaltungslokation, welche auf den ersten 
Blick von der Straße aus nicht als solche zu erkennen ist. In 
urtümlichen Räumlichkeiten fand am Freitag eine öffentliche 
Veranstaltung mit Grußwortsprechern statt, welche am Nach-
mittag in eine interessante Podiumsdiskussion zum Thema 
„Ehrenamt im gesellschaftlichen Wandel“ überging. Auch die 
Stadt Berlin wurde am kommenden Vormittag bei einem Mu-
seumsbesuch im Futurium und einem Spaziergang durch das 
Regierungsviertel Richtung Currywurst und Döner besichtigt. 
Die anschließende Delegiertenversammlung fand im kleinen 
Rahmen der Delegierten und einiger Gäste statt, sodass es ein 
rundum gelungener RV-Tag war. 

Regionalverbandstage im ZDS

Regionalverbandstag 

RV Nord
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Der Regionalverbandstag RV West fand Ende Mai im schö-
nen Darmstadt in Hessen statt. Weit hatten es die Gäste, 
Teilnehmer und Delegierten nicht, lagen das Hotel und die 
Veranstaltungslokation doch in Blickweite zum Darmstädter 
Bahnhof. Nach einem herzlichen und geselligen Empfang am 
Freitagabend konnten alle Anwesenden gestärkt und mit gu-
ten Gesprächen in den Regionalverbandstag starten. 

Dieser hatte am Samstag dann einen Tag voller Inhalte. In 
der öffentlichen Veranstaltung mit Grußworten von unserem 
Vorstand Technik/Bildung, Norman Wegert, wie auch von 
Gewerkschaftern und Obermeistern konnten die Teilneh-
menden miterleben, wie ehemalige Vorstandsmitglieder teils 
sehr emotional, teils sehr lustig vom ZDS und ihrem Engage-
ment verabschiedet wurden. 

Bei der Delegiertenversammlung konnten die Delegierten die 
Geschäftsberichte des Vorstands hören und bei den Wahlen 
dem Regionalsekretär Matthias Westphal einen neuen Vor-
stand an die Seite stellen. Wie es sich für einen RV-Tag ge-
hört, endete die Veranstaltung in einem Festabend / einer 
Party, auf der neben einer Candy-Bar vor allem der Tätowie-
rer, bei dem man sich kleine Schornsteinfegermotive direkt 
vor Ort tätowieren lassen konnte, das Highlight war. 

Regionalverbandstag

RV West
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Qualifikationsprüfung Energieberatung – 
mit dem Gesellenbrief neue Wege gehen
Der Gebäudebestand in Deutschland konnte in den letzten 
Jahren der technischen Entwicklung nicht standhalten. Die 
Gründe hierfür sind vielschichtig. Von gestiegenen Baukosten 
über Unsicherheiten in der Bevölkerung aufgrund der Gaskri-
se bis hin zu neuen Technologien, die sich selbst überholen, 
lassen sich diverse Gründe finden. 

Doch eines steht fest. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 
2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. 
Hierfür sind besonders in Bestandsgebäuden teilweise gro-
ße Anstrengungen notwendig, die Fachwissen, Personal und 
Beratung erfordern.

Das Handwerk hat sich hierfür bereits vor Jahren durch die 
Qualifikation „Gebäudeenergieberater im Handwerk“ posi-
tioniert. Speziell das Schornsteinfegerhandwerk ist in der 
Bevölkerung dafür bekannt, unabhängige und neutrale Be-
ratungen durchzuführen, was uns für die Energieberatung 
prädestiniert.

Die Problematik

„Gebäudeenergieberater im Handwerk” ist eine Qualifikation, 
die nur erreicht werden kann, wenn ein Meistertitel oder eine 
ähnliche Qualifikation, wie Techniker oder ein Studium, vor-
liegt. Hierdurch gehen uns viele Fachkräfte verloren, die spe-
ziell im Bereich der Beratung und Aufklärung notwendig sind.

Besonders mit Inkrafttreten der neuen Ausbildungsverord-
nung im aktuellen Jahr hat das Schornsteinfegerhandwerk 
sich weiter auf den Bereich Energieberatung spezialisiert. So 
sind bereits Inhalte wie der individuelle Sanierungsfahrplan, 
die Gebäudetechnik und Aufbauten von Wänden und wei-
teren Bauteilen in den Lehrplan mit aufgenommen worden. 
Sprich, es besteht eine perfekte Voraussetzung für die Ener-
gieberatung. Wir sind das Energieberaterhandwerk.

Doch auch mit einer Ausbildung als Schornsteinfeger ist ein 
Ablegen der klassischen Prüfung „Gebäudeenergieberater 
im Handwerk“ nicht möglich. Die Fachkräfte werden jedoch 
dringend gebraucht.

Die Lösung

Fachkräfte für die Energiewende zu gewinnen, spielt eine zen-
trale Rolle für den Erfolg des Projektes. Dies hat auch die Bun-
desregierung erkannt und durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Lösung geschaffen, mit der 
sich Fachkräfte ausbilden lassen, ohne einen Meisterbrief vor-
auszusetzen: die Qualifikationsprüfung Energieberatung. 

Was ist die Qualifikationsprüfung Energieberatung? 

Grundlegend ist dies eine Möglichkeit, ohne Meisterbrief 
oder vergleichbare Qualifikation geförderte Energieberatun-
gen durchführen zu dürfen. Sie stellt damit eine weitere Zu-
gangsmöglichkeit zur Energieeffizienz-Expertenliste dar. Es 
wird also ein vollwertiger Abschluss im Bereich der Energie-
beratung erreicht. 

Welche Anforderungen gibt es für die Qualifikationsprü-
fung Energieberatung?

Bevor eine Prüfung abgelegt werden kann, muss zwingend 
ein entsprechender Fortbildungskurs besucht werden. Die-
sen bietet beispielsweise die Handwerksschule e.V. an. Ein 
solcher Fortbildungskurs umfasst alle Inhalte des Regelheftes 
der Energieeffizienz-Expertenliste. Nach erfolgreichem Ab-
solvieren des Kurses kann man sich zur Prüfung anmelden. 

Wer darf einen solchen Kurs besuchen?  
Welche Anforderungen an meine Ausbildung gelten?

Grundsätzlich gibt es keine Anforderungen für den Besuch 
einer solchen Fortbildung und auch nicht für das Ablegen der 
entsprechenden Prüfungsleistung. Jedoch darf der Bildungs-
träger der Fortbildung entscheiden, ob jemand an dem Kurs 
teilnehmen darf.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass jeder teilnehmen darf, 
egal ob mit Gesellenbrief, kaufmännischer Ausbildung oder 
anderen Vorkenntnissen. Es gibt keine Zulassungsbeschrän-
kungen. 

Umfang der Fortbildung

Eine Fortbildung im Bereich Qualifikationsprüfung Energiebe-
ratung umfasst 200 Unterrichtseinheiten. Hierbei bilden 160 
Unterrichtseinheiten das sogenannte Basismodul und 40 Un-
terrichtseinheiten das Vertiefungsmodul Wohngebäude. 

Was darf ich mit der Qualifikationsprüfung Energiebera-
tung machen? 

Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung und Erhalt des 
durch die BAFA (verantwortliche Stelle) ausgestellten Zer-
tifikats kann man sich als Energieberater auf der Energie-
effizienz-Expertenliste eintragen und geförderte Energie-
beratungen durchführen. Beispielsweise sind individuelle 
Sanierungsfahrpläne, geförderte Einzelmaßnahmen oder Ef-
fizienzhaussanierungen möglich. Dies beschränkt sich jedoch 
ausschließlich auf Wohngebäude. 

Kann ich auch Energieberatung für Nichtwohngebäude an-
bieten? 

Nach der Qualifikationsprüfung Energieberatung ist dies 
nicht möglich. Um Nichtwohngebäude energetisch beraten 
zu dürfen, ist mit der Qualifikationsprüfung Energieberatung 
Folgendes notwendig: 

–	 Abschluss der Qualifikationsprüfung Energieberatung 
Wohngebäude

–	 Drei Jahre nachweisliche Berufserfahrung im Anschluss 
an die Wohngebäudeprüfung

–	 Die Fortbildung für Nichtwohngebäude im Umfang von 
80 Unterrichtseinheiten
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Zusatzarbeitsvertag 
Dein ZDS informiert DICH
Du wirst in den nächsten Wochen in deinem Betrieb, in dem du 
angestellt bist, zum Unterschreiben eines Zusatzarbeitsvertra-
ges aufgefordert werden – WENN du dich als Stellvertreterin 
oder als Stellvertreter eintragen willst.

Warum? Dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin muss einen 
Zusatzarbeitsvertrag nachweisen, wenn er oder sie dich als stell-
vertretende betriebsangehörige Person nach § 11b SchfHwG 
bei der zuständigen Behörde eintragen will. Diese Eintra-
gung befähigt dann angestellte Meisterinnen und Meister im 
Schornsteinfegerhandwerk, die Feuerstättenschau in Vertre-
tung durchführen zu können. Grundsätzlich besteht aber kein 
Recht auf die Eintragung, sondern sie ist die Entscheidung des 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers oder der bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfegerin. Die Bundesländer ha-
ben unter Leitung des Bundesministeriums für Wirtschaft im 
Bund-Länder-Ausschuss unter anderem besprochen, dass für 
die Eintragung ein Zusatzarbeitsvertrag vorliegen muss. Hinzu 
kommt auch die Vorlage eines schriftlichen Arbeitsvertrages. 

Was mache ich, wenn bisher nur ein mündlicher Arbeitsver-
trag vorliegt?

Bevor ein Zusatzarbeitsvertrag geschlossen werden kann, muss 
erst der eigentliche Arbeitsvertrag schriftlich vorliegen. Mündli-
che Arbeitsverträge sind grundsätzlich nicht falsch, denn damit 
gilt der Inhalt des Bundestarifvertrages, solange beide Parteien 
Mitglied bei den beiden Sozialpartnern des Schornsteinfeger-
handwerks sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müs-
sen somit Mitglied beim ZDS sein und die Arbeitgeberin oder 
der Arbeitgeber bei der Innung. Sollte dein Arbeitsvertrag also 
bis jetzt nicht schriftlich verfasst sein, muss dieser bei der Ein-
tragung als betriebsangehörige stellvertretende Person der zu-
ständigen Behörde vorgelegt werden. Beachte dabei, dass bei 
der Unterschrift keine anderen zusätzlichen oder abweichen-
den Inhalte aufgeführt werden, als die, die im Bundestarifver-
trag geregelt werden.

Dein ZDS unterstützt dich dabei! Solltest du einen schriftli-
chen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommen und du bist dir un-
sicher, ob du das unterschreiben kannst, melde dich gerne bei 

deinem ZDS-Ansprechpartner vor Ort oder schreibe eine E-Mail 
an info@zds-schornsteinfeger.de.

Beachte dabei das Datum des ersten Arbeitstages, also den 
Beginn des Arbeitsvertrages: Der Beginn des Arbeitsvertrages 
hat direkten Einfluss auf unterschiedliche Fristen, zum Beispiel 
auf die Kündigungsfrist. Die Kündigungsfrist ist abhängig von 
der Beschäftigungsdauer, die sich im ersten Jahr auf nur drei 
Wochen beschränkt. Um Missverständnisse zu verhindern und 
im Rechtsstreit auf der sicheren Seite zu sein, sollte der Beginn 
des Arbeitsvertrages mit dem Datum des Beschäftigungsbe-
ginns übereinstimmen. Eine Verringerung der Kündigungsfrist, 
wissend oder unwissend, kann auf beiden Seiten zu Nachteilen 
führen. 

Um einen mündlichen Arbeitsvertrag in einen rechtskonfor-
men schriftlichen Arbeitsvertrag umzuwandeln, empfiehlt es 
sich nicht, einen Arbeitsvertrag im Datum vorzudatieren, son-
dern einen Zusatzarbeitsvertrag zu schließen. In diesen kann 
jederzeit aufgenommen werden, dass bis dahin der Arbeitsver-
trag mündlich ab einem gewissen Datum geschlossen wurde. 

Was du beachten musst, wenn du einen mündlichen Arbeits-
vertrag in einen schriftlichen umwandelst:

1.	 Alle wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich fest-
halten: Nach § 2 NachwG müssen u.a. folgende Punkte im 
Arbeitsvertrag stehen:
•	 Name und Anschrift beider Parteien
∙	 Beginn des Arbeitsverhältnisses (ggf. Befristung mit 

Enddatum und Sachgrund)
∙	 Arbeitsort oder Hinweis auf wechselnde Einsatzorte
•	 Tätigkeitsbeschreibung
∙	 Vergütung (Grundgehalt, Zuschläge, Boni, Sonderzah-

lungen, Fälligkeit)
∙	 Arbeitszeit (Wochenstunden, Schichtsystem, Über-

stundenregelung)
∙	 Dauer des Urlaubs
∙	 Kündigungsfristen
∙	 Hinweise auf geltende Tarifverträge oder Betriebsver-

einbarungen
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ellen Folgen im Pflegefall schützen möchten. Hierfür gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten.

1.	 Pflegetagegeldversicherung
	 Für jeden Tag der festgestellten Pflegebedürftigkeit nach 

Ablauf der tariflichen Karenzzeit (Wartezeit) erhält der 
Versicherte ein Tagegeld, ohne dass die tatsächlichen 
Kosten nachgewiesen werden müssen. Das Pflegetage-
geld wird nach den fünf Pflegegraden gestaffelt und kann 
frei gewählt werden. So kannst du dich entscheiden, ob 
du auch für die niedrigeren Pflegegrade abgesichert sein 
willst oder nur für die höheren Pflegegrade.

2.	 Pflegerentenversicherung 
	 Die Pflegerente ist Bestandteil der Lebensversicherung. 

Das Risiko, zu einem Pflegefall zu werden, wird mit einer 
Renten- oder Kapitallebensversicherung abgesichert. 
Der Versicherte erhält eine monatliche Rentenzahlung 
seines Versicherers. Die Höhe des Auszahlungsbetrages 
richtet sich ausschließlich nach dem Grad der Pflegebe-
dürftigkeit, der Staffelung des gewählten Tarifs und der 
frei vereinbarten Rente. Höhe und Art der tatsächlichen 
Aufwendungen sowie der Ort der Pflege haben keinen 
Einfluss auf die Zahlung.

	 Der Beitrag zur Pflegerentenversicherung ist tendenziell 
höher, da der Lebensversicherer, im Gegensatz zu den 
Krankenversicherungsunternehmen, seine zugesagte 
Leistung nicht mehr durch Beitragsanpassungsklauseln 
nachträglich verändern kann. Jedoch bietet die Pflege-
rentenversicherung eine Überschussbeteiligung an, die 
sich auch zur Beitragsreduktion einsetzen lässt.

3.	 Pflegeoptionsbausteine 
	 In vielen Altersvorsorge-/Berufsunfähigkeitsversiche-

rungen lassen sich Pflegebausteine einbauen, die z.B. 
eine erhöhte Altersrente im Pflegefall zahlen oder einen 
späteren Abschluss einer Pflegerentenversicherung oh-
ne Gesundheitsfragen erlauben.

GIBT ES AUCH NOCH EINE STAATLICH GEFÖRDERTE  
MÖGLICHKEIT DER ABSICHERUNG?

Die 2013 eingeführte staatlich geförderte Pflegeergänzungs-
versicherung (60 Euro pro Jahr) nennt sich „Pflege-Bahr“. Die 
Versicherer unterliegen einer Annahmeverpflichtung, daher 
eignet sich dieser Lösungsweg für Kunden, die bereits eine 
gewisse Krankengeschichte vorweisen. 

Beim „Pflege-Bahr“ sollte jedoch bedacht werden, dass eine 
Wartezeit von fünf Jahren abzuleisten ist, die Absicherungshö-
he begrenzt und in der Regel nicht ansatzweise ausreichend ist, 
um die Versorgungslücke zwischen Pflegekosten und den staat-
lichen Leistungen der Pflegepflichtversicherung zu schließen.

WARUM ZÖGERN MENSCHEN ALSO, DIESE LÜCKE ZU 
SCHLIESSEN?

Oft liegt es daran, dass man sich mit diesem Thema nicht 
auseinandersetzen möchte oder man eine Beratung zu die-
sem Thema noch nicht gewünscht hatte.

Aber auch nach einer Beratung sind folgende Erstreaktionen 
nicht selten:

1.	 Ich möchte / ich kann dafür kein Geld ausgeben.
2.	 Ich glaube nicht, dass ich pflegebedürftig werde.
3.	 Ja, ist wichtig, mache ich aber später.

Wenn die Kunden dann „später“ auf die Absicherung zurück-
kommen möchten, scheitert es oft am Gesundheitszustand 
oder am zu zahlenden Beitrag, da ein später Einstieg in diese 
Absicherung deutlich teurer ist. 

Dabei ist eine private Pflegezusatzversicherung kein Luxus 
– sie ist eine Vorsorge für deine Zukunft. Du gewinnst nicht 
nur finanzielle Sicherheit, sondern auch Selbstbestimmung: 
Du kannst selbst entscheiden, wie und wo du im Pflegefall 
betreut werden möchtest.

Nimm dir die Zeit, dich mit den verschiedenen Optionen aus-
einanderzusetzen. Lass dich im Zweifel unabhängig beraten – 
und triff eine Entscheidung, die zu deinem Leben passt. Denn 
Pflege betrifft nicht nur die anderen – es kann jeden treffen.

Wenn es „nur“ am Geld liegt, dann haben wir folgend eine prak-
tische Lösung für den Einstieg in diese wichtige Absicherung. 

EIN TIPP FÜR DEN EINSTIEG IN DIESE VORSORGE?

Die Hallesche bietet mit dem Pflegeschutzbrief OLGAflex (Pfle-
getagegeld) nahezu jedem Kunden eine passende Vorsorge! 

OLGAflex ermöglicht durch die flexible Beitragsgestaltung 
den günstigen Einstieg in die Pflegeabsicherung ebenso wie 
eine spätere Beitragsreduktion – und das stets bei voller Leis-
tung von Anfang an. Mit OLGAflex hast du die Wahl zwischen 
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Mitgliedschaft? 
 
Mitglied im ZDS e.V. kann laut Satzung jede/r  
Arbeitnehmer/in und Auszubildende im Schorn- 
steinfegerhandwerk werden. 
 

Die Aufnahme in den ZDS e.V. erfolgt nach der Abgabe eines Aufnahme-
antrages oder über das Onlineformular auf unserer Homepage. 
Jedes Neumitglied bekommt ein Erstausstattungspaket, welches Infor-
mationsmaterial (Gesetzestexte, Verordnungen, Arbeitshilfen, Schu-
lungsunterlagen etc.) enthält. 
 
Interessenvertretung ZDS e.V. 
des Fachverbandes im Schornsteinfegerhandwerk. 
Für Ihre Mitgliedschaft im ZDS e.V. erhalten Sie folgende Leistungen: 
 

     ZDS-APP 
     Abschluss von Tarifverträgen 
     Fachzeitung „Schornsteinfeger“ und regionale Mitgliedermagazine 
     Arbeitnehmerservice 
     Freizeitunfallversicherung 
     Sozial-, Berufs- und Arbeitsrechtsbeistand 
     Erstellen und Versenden von Informationsrundschreiben und Arbeits-
     unterlagen 
     Vertretung gegenüber Behörden, insbesondere: Ministerien, Landes-
     verwaltungsämter und Landkreise 
     Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten, Umweltämtern, Hand-
     werkskammern und der Innung  
     Organisation und Durchführung von Schulungen und Meisterprüfungs-
     vorbereitungslehrgängen u.v.m. 

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer, E-Mail

Kreditinstitut

Ort, Datum, Unterschrift*

BIC

IBAN

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im ZDS e.V. 
Ich ermächtige den ZDS e.V. zum Einzug des Mitgliedsbeitrages von meinem Konto.

Antrag auf Mitgliedschaft im ZDS e.V.

Geburtsdatum

*  Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenschutzerklärung des ZDS zu. 
    (www.zds-schornsteinfeger.de/datenschutz.html).
















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